
Auch die beiden A ngeklagten G. und W r. haben als Lok
führer ihre Pflicht dadurch verletzt, daß sie nicht, wie 
die DV Nr. 947 vorschreibt, die Lok bei der Übernahm e 
gründlich untersuchten. Gemäß § 26 Ziff. 1 DV Nr. 947 
h a t der Lokführer insbesondere die Pflicht, bei der Über
nahm e darauf zu achten, ob sich ein falscher Spuren
k ranz bildet oder der Spurenkranz zum  Scharflaufen 
neigt. Bei einer gew issenhaften Ü berprüfung w äre dem
nach beiden obengenannten A ngeklagten aufgefallen, 
daß sich am  rechten Spurenkranz ein n icht unbedeu
tender G rat gebildet hatte , w as schon rein äußerlich 
dadurch zu ersehen war, daß das rechte Rad der Lok 
so blank aussah, als wenn es m it „Soda blank gescheuert“ 
wäre, wie der Sachverständige St. ausführte . Sie hätten  
aus dieser Tatsache, die ihnen nur durch ih r pflicht
widriges V erhalten verborgen blieb, ersehen können, daß 
die Lok nicht betriebssicher ist.
Der A ngeklagte G. übernahm  die Lok zw ar m it einer 
größeren V erspätung und h a tte  daher bei F ahrtbeginn 
wenig Zeit zu einer gründlichen U ntersuchung der Lok. 
Doch kann dieser U m stand G. nicht von seiner V er
pflichtung zu einer gründlichen U ntersuchung befreien. 
E r  m ußte gegebenenfalls e rs t spä ter m it dem G üterzug 
fah ren  oder zum indest bei dem zweimaligen A ufenthalt 
die Zeit zu einer w eiteren U ntersuchung benutzen.

Die A ngeklagten haben durch ih r pflichtwidriges U nter
lassen fahrlässig  die S icherheit des Betriebes der Eisen
bahn beeinträchtigt, wodurch gern. §§ 315, 316 StGB eine 
G em eingefahr herbeigeführt wurde.
Alle A ngeklagten haben fah rlässig  gehandelt, da sie 
durch ihr pflichtwidriges H andeln die Lok und einige 
W agen wie auch T ransportgu t in  der Tauglichkeit ge
m indert und dadurch die D urchführung der W irtschafts
planung gefährdet haben, auch w urde durch den länge
ren  Ausfall der Lok und der W agen die E rfüllung des 
T ransportp lans gefährdet, der ein w ichtiger Teil des 
F ünfjah rp lans ist.

Die S trafkam m er fü r V erkehrssachen ist der A uffas
sung, daß hier in diesem Prozeß zw ar die F ragen  der 
Technik eine große Rolle spielen, jedoch die Bedeutung 
dieses Prozesses die Grenzen rein  technischer Interessen 
überschreitet; denn der Prozeß h a t große M ängel im 
A rbeitssystem  einiger Reichsbahndienststellen aufge
deckt und es h a t sich w eiter gezeigt, daß tro tz  gu ter 
und großer Leistungen der E isenbahner es un ter ihnen 
noch Kollegen gibt, die sich der großen Bedeutung der 
A rbeit der D eutschen Reichsbahn fü r  die Entw icklung 
unserer sozialistischen W irtschaft noch nicht bew ußt 
sind und die au f Grund dieses m angelnden Bewußtseins 
pflichtwidrig und nachlässig ihre A rbeit verrichten.
Im  § 2 der F ahrdienstvorschriften  der Deutschen Reichs
bahn w ird gesagt, daß sich alle Betriebseisenbahner be
w ußt sein müssen, daß Leben und Gesundheit der Rei
senden und der E isenbahner selbst sowie die E rha ltung  
wertvollen Volksvermögens von der sicheren F ührung  
des Betriebes abhängen und daß die Sicherheit des Be
triebes schon durch geringfügige V erstöße gegen die 
erlassenen V orschriften gefährdet werden kann. Deshalb 
sind die Betriebseisenbahner verpflichtet, so heiß t es 
dort weiter, die V orschriften gew issenhaft zu befolgen 
und ihre A rbeit m it der dem W esen des E isenbahn
betriebes entsprechenden Raschheit, aber ohne Über
stü rzung  zu verrichten.
Gegen dieses Gebot der gew issenhaften Befolgung der 
B etriebsvorschriften haben die A ngeklagten verstoßen 
und w aren som it fü r  ihr moralisch-politisch verw erf
liches V erhalten un ter Berücksichtigung aller U m stände 
zu r V erantw ortung zu ziehen.

Quelle: Rechtsprechungsbeilage zur „Neuen Ju s tiz“ 1956, 
H eft 3, S. 41.

DOKUMENT 224

Eröffnungsbeschluß 
des K reisgerichts K arl-M arx-S tadt (Land)

— 4. S trafkam m er — 
vom 24.11.1954

1. D er H auer H. L.,
2. der H auer J . B.
werden beschuldigt, am  28. 7.1954 in Sch. als T äter 

die W irtschaftsplanung gefährdet zu haben.
Sie haben Gegenstände, die w irtschaftlichen Leistun
gen zu dienen bestim m t sind, näm lich A rbeitsorte 
einer Schachtanlage der SDAG-Wismut, ihrem  be
stim m ungsm äßigen Gebrauch entzogen.

Die A ngeklagten erhielten den A uftrag , am  28. 7.1954 
eine Rolle, welche hing, gangbar zu machen. Entgegen 
den Sicherheitsvorschriften und tro tz  Verbotes des S tei
gers stiegen sie in die Rolle ein und w urden verschüttet. 
E rs t nach 30 Stunden konnten sie befreit werden. W äh
rend dieser Zeit konnten in den umliegenden A rbeits
orten  keine Schießarbeiten durchgeführt werden, so daß 
ein P roduktionsausfall von 29 m V ortrieb und 116 qm 
Abbau e in tra t. Die A rbeitsorte, welche auf Grund der 
F ahrlässigkeit der A ngeklagten n icht schießen konn
ten, w urden somit fü r  30 Stunden dem bestim m ungs
m äßigen Gebrauch entzogen.
— Vergehen nach § 1 Abs. 1 Ziff. 2 Abs. 2 WStrVO., 
§ 47 StGB. — Auf A ntrag  des B ergbaustaatsanw altes 
wird deshalb gegen die A ngeklagten das H aupt verfahren 
vor dem K reisgericht K arl-M arx-Stadt (Land) —
4. S trafkam m er — e r ö f f n e t .

gez. Heinig 
R ichter am  K reisgericht

Harte Strafen für Ein- und Ausfuhr von Waren

Die von den Zonengerichten in Anwendung des Gesetzes 
zum  Schutze des innerdeutschen Handels verhängten  
Strafurteile, die im S trafm aß jedes rechtliche Empfin
den vermissen lassen, zeigen, daß jeder nicht von am t
lichen Stellen vorgenommene oder genehmigte Ein- oder 
Verkauf als zuchthauswürdiges Verbrechen angesehen 
wird. Das geschieht selbst dann, wenn die gehandelten 
Waren ohne jede Bedeutung für die Volkswirtschaft 
sind (z. B. Zierfische), oder wenn eine aus dem W esten  
in die Sowjetzone übersiedelnde Frau vor ihrem Umzug 
ihr W estgeld in Ostmark umtauscht und sich später bei 
Besuchsreisen in der Bundesrepublik Sachen für ihren 
persönlichen Bedarf kauft und in die Sovojetzone m it
nimmt.

DOKUMENT 225

U rteil des Obersten Gerichts
vom 28. 2.1955 

— 2 U st n  15/55 —

Der A ngeklagte F r. wird wegen Verbrechens gegen 
§ 2 Abs. 2 Ziff. 5, 6 und 7 HSchG in Tateinheit m it § 4 
der Anordnung über die Versandverpflichtung von 
W aren und die E inführung eines W arenbegleitscheines 
vom 22. Dezember 1948 in Verbindung m it § 9 WStVO zu 

7 — sieben — Jah ren  und sechs M onaten 
Zuchthaus und zur Vermögenseinziehung 

verurteilt.
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